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Für die Nutzung der 50-Hz-Stromnetze der DB Energie GmbH gilt das Netzentgelt gemäß vorlie-
gendem Preisblatt Anlage 1a zum Lieferantenrahmenvertrag zuzüglich der jeweils gesetzlich gül-
tigen Abgaben und Umlagen; Abgaben und Umlagen sind aktuelle Konzessionsabgaben, Umlage 
nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, Umlage nach § 19 StromNEV, Umlagen zum Aus-
gleich der Haftung bei Offshore-Windkraftanlagen und Umlage zugunsten von abschaltbaren Las-
ten.  
 
Zudem ist bei der Nutzung einer Messeinrichtung bzw. eines Zählers des Netzbetreibers ein Ent-
gelt gemäß Preisblatt Anlage 1b zum Lieferantenrahmenvertrag für den Messstellenbetrieb je 
Messstelle zu entrichten. Für die Erbringung der Messung durch den Netzbetreiber wird außer-
dem ein Entgelt für die Messdienstleistung je Messstelle erhoben.  

1. Netzentgelte für Kunden mit ¼-h-Leistungsmessung  
je Entnahmestelle (Jahresleistungspreissystem) 

Entnahmestelle 

Jahresleistungspreissystem 

Benutzungsdauer  
< 2.500 h/a 

Benutzungsdauer  
> 2.500 h/a 

Leistungs-
preis 
[€/kW*a] 

Arbeitspreis 
[Ct/kWh] 

Leistungs-
preis 
[€/kW*a] 

Arbeitspreis 
[Ct/kWh] 

Mittelspannungs-
netz (MS) 

40,40 3,25 89,73 1,28 

Niederspannungs-
netz (NS) 

55,97 4,04 107,77 1,96 

2. Netzentgelte für Kunden mit ¼-h-Leistungsmessung  
je Entnahmestelle (Monatsleistungspreissystem) 

Entnahmestelle 

Monatsleistungspreissystem 

Leistungspreis 
[€/kW*Monat] 

Arbeitspreis 
[Ct/kWh] 

Mittelspannungs-
netz (MS) 

14,96 1,28 

Niederspannungs-
netz (NS) 

17,96 1,96 

3. Netzentgelte für Kunden ohne ¼-h-Leistungsmessung  
je Entnahmestelle (Standardlastprofil) 

 

Entnahmestelle 
Grundpreis 
[€/Jahr] 

Arbeitspreis 
[Ct/kWh] 

Niederspannungs-
netz (NS) 

30,00 3,87 
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4. Umlage nach Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) 

KWKG- Umlage 0,039 Ct/kWh 

5. Umlage gemäß § 19 Abs. 2 Stromnetzentgeltverordnung 
(StromNEV) 

Umlage § 19 Abs. 2 0,06713 Ct/kWh 

6. Umlage nach § 17 f. Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) 

Offshore-Haftungsumlage 0,12393 Ct/kWh 

7. Umlage nach § 13 Abs. 4b S. 6 EnWG i.V.m. der Verordnung 
über Vereinbarungen zu abschaltbaren Lasten (AbLaV) 

Abschaltumlage x,xx Ct/kWh* 

 

* Der Zeitpunkt der Einführung und die Höhe der Umlage für abschaltbare Lasten nach der 
„Verordnung über Vereinbarungen zu abschaltbaren Lasten“ (AbLaV) vom 28. Dezember 
2012, die zum 01.01.2013 in Kraft getreten ist, stehen derzeit noch nicht fest. Mit Wirk-
samwerden der Umlage für abschaltbare Lasten wird diese von DB Energie erhoben.  

8. Konzessionsabgabe nach Konzessionsabgabenverordnung 
(KAV) 

Konzessionsabgabe 
wird in der von dem Konzessions-

inhaber festgelegten Höhe erhoben 

9. Blindstromlieferung 

Preis für Blindstromlieferung 1,0 Ct/kvarh 

 
 
Alle aufgeführten Preise sind Nettopreise und verstehen sich zzgl. gesetzlich geltender Um-
satzsteuer. 


